Drogen und Arbeit

Am 21. Jänner 2011 treten die neuen Bestimmungen zu den medizinischen Untersuchungen zum Ausschluss einer Drogenabhängigkeit in Kraft. Diese sind am 26. Juli 2010 von der Landesregierung beschlossen worden (Dekret Nr. 1305). Die Kontrollen betreffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Risikotätigkeiten ausüben und deshalb eine Gefahr für die Sicherheit, Unversehrtheit und die Gesundheit von Dritten darstellen könnten. 

Die ärztlichen Kontrollen überprüfen den Konsum von Haschisch und Marihuana, Kokain, Ecstasy, Amphetamine, Opiate (Heroin) sowie Medikamente wie Methadon und Buprenorphin.

Um alle betroffenen Arbeitnehmer/innen über die neuen Regelungen zu informieren wurde eine Informationskampagne konzipiert. Über Plakate, Falter und Aufkleber wird in leicht verständlicher Form und mit Hilfe von Comics darüber informiert, welche Berufsgruppen von der neuen Regelung betroffen sind, welche Kontrollen vorgesehen sind und welche Konsequenzen ein Nachweis von Substanzenkonsum mit sich bringt. 

Die Verteilung der Materialien wird über verschiedene Kanäle organisiert. Eingebunden werden Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Sicherheitsberater, Arbeitsmediziner, der Öffentliche Nahverkehr sowie Gesundheits- und Sozialdienste. 

 

Bestellungen der Materialien im onlineshop (unter Service)

Weitere Infos zum Dekret unter: service/downloads/anderes/Drogen und Arbeit  

